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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1954

Norm

ABGB §1295 Ic

ABGB §1313a

ABGB §1315

ABGB §1319

ReichsbahnG 04.07.1939. DRGBl I S 1205 §24

Rechtssatz

Schadenersatzanspruch eines Gepäckträgers, der in Ausübung seines Berufes, als er Gepäckstücke zum

Expressgutübernahmschalter des Westbahnhofes brachte, auf einer Holzbrücke über am Boden liegende Ziegel - und

Mörtelreste stolperte, haltsuchend mit der Hand in die linke Seitenmauer stieß und dabei einen Ziegel durchstieß,

wobei er zum Fall gekommen und verletzt worden ist.

Entscheidungstexte

3 Ob 844/53
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